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Nachrichtenblatt 
       Gemeinde 

 PIERBACH 

Personalwechsel im Abfallsammelzentrum 

Frau Theresia Langegger ging mit 30. April 2017 in 
Pension. Sie hat nicht nur 22 Jahre im ASZ Pierbach 
gearbeitet, sondern dafür „gelebt“. Wir möchten ihr für 
die gute Zusammenarbeit danken und wünschen ihr in 
der Pension Ruhe und Erholsamkeit. 

Entsprechend der Entscheidung des Gemeindevorstan-
des, wurde diese Stelle durch Herrn Stefan Lichten-
ecker nachbesetzt. Wir wünschen Herrn Lichten-
ecker für seine zukünftige Arbeit im Abfallsammelzent-
rum alles Gute.    

Bauverhandlungstermine/Rechtzeitige Beratung der 
Bausachverständigen in Anspruch nehmen!  

 

Bauvorhaben haben meist eine längere Vorlauf- und Planungszeit. Um un-
angenehme Überraschungen zu vermeiden, soll vor der Endausfertigung 
eines Planes unbedingt mit einem Entwurf die kostenlose Beratung der Bau-
sachverständigen in Anspruch genommen werden!  
Der nächste Termin:  Dienstag, 16. Mai und Dienstag, 20. Juni ab 
08:30 Uhr   
Anmeldung bitte bei Herrn Gregor Hackl (07267)8255-12 . 

Einladung zur  FEUERLÖSCHERÜBER-
PRÜFUNG 2017  

Um den vorbeugenden Brandschutz zu fördern, führt die Frei-
willige Feuerwehr Pierbach auch heuer wieder eine Überprü-
fung von tragbaren Feuerlöschern durch.  
Diese Überprüfung ist alle 2 Jahre vorgeschrieben (bitte kon-
trollieren Sie die Prüfplakette am Feuerlöscher) und wird in Zusammenarbeit 
mit der Firma Terza durchgeführt.  
Die Überprüfungsgebühr beträgt € 8,00 je Feuerlöscher.  
Nutzen Sie diese Gelegenheit an folgendem Termin im Feuerwehrhaus Pier-
bach:  

Freitag, 02.06.2017, von 15:30 bis 18:30 Uhr  
Anlieferung kann auch bereits am Donnerstag; 01.06.2017 von 18:00 bis 
20:00 Uhr erfolgen. 
(Bitte die Löscher mit Namen, eventuell Anschrift kennzeichnen.)  
Nur ein funktionstüchtiger Feuerlöscher kann im Ernstfall eine Hilfe sein 
und sogar Leben retten!  
Bei Fragen: Kapplmüller Alois, 0664/2422827  

Mit freundlichen Grüßen  
Freiwillige Feuerwehr Pierbach 
Schulstrasse 20,  4282 Pierbach  
www.feuerwehr-pierbach.at  
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Die Richtlinien 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume, 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-
Richtlinien) dient der Sicherung der Artenvielfalt in 
Europa. Gemäß Art. 11 der Richtlinien haben alle 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union den Erhal-
tungszustand der Lebensraumtypen und Arten von 
gemeinschaftlichem Interesse zu überwachen (sog. 
Monitoring). Diese Verpflichtung betrifft das gesam-
te Bundesgebiet. 
Im diesem Rahmen haben alle Bundesländer auf-
bauend auf den bisherigen Arbeiten, sowie auf den 
letzten Bericht Österreichs an die Europäische 
Kommission im Jahre 2013 das Monitoring weiter-
zuführen und einen Bericht für den Zeitraum 2013-
2018 über den Erhaltungszustand der Lebensräume 
und Tier– und Pflanzenarten vorzubereiten. Die da-
für erforderlichen Erhebungen, Untersuchungen und 
Auswertungen werden bundesweit in den Jahren 
2017 und 2018 durchgeführt. 
Die Bundesländer haben die finanziellen Mittel für 
die vom Bundesministerium für Land– und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft an die Um-
weltbundesamt GmbH vergebenen Kartierungsar-
beiten, die auch von externen Experten erledigt 
werden, bereitgestellt und sind damit diesem Auf-
trag beigetreten. 
Die stichprobenartigen Erhebungen und Untersu-
chungen erfolgen in Oberösterreich innerhalb und 
außerhalb von Schutzgebieten. Ackerflächen sind 
mangels relevanter Tier– und Pflanzenvorkommen 
für die Durchführung des Monitorings nicht relevant.  

Durch die Untersuchung 
im Rahmen des Monito-
rings werden grundsätz-
lich keine Veränderungen 
im Gelände bzw. des Pflanzenbestandes, noch bau-
liche oder technische Ausstattungen vorgenommen. 
Auf den Untersuchungsflächen werden lediglich Ko-
ordinaten verortet. In wenigen Ausnahmefällen, z.B. 
für die Untersuchungen von moorbesiedelten Kä-
fer– oder Schneckenarten, werden kleinflächig und 
vorübergehend Fallen ausgebracht. In diesen Fällen 
werden die Grundeigentümer vorab informiert. 
Die Erhebungen werden im Gelände in Form von 
Begehungen durchgeführt, ohne in den Lebens-
raum bzw. Pflanzen– oder Tierbestand einzugrei-
fen. Lediglich einzelne Tierarten werden zu Nach-
weis– oder Bestimmungszwecken zumeist vorüber-
gehend gefangen. Die Kartierer sind dazu berech-
tigt. Sie sind mit einem von der Landesregierung 
ausgestellten Ausweis ausgestattet, der die Beauf-
tragung zur Durchführung dieser naturschutzfachli-
chen Erhebungen bestätigt. Den beauftragten Per-
sonen ist jederzeit ungehinderter Zutritt und—soweit 
zumutbar und geeignete Fahrwege bestehen—
Zufahrt zu den im Rahmen des Auftrages in Be-
tracht kommenden Grundstücken zu gewähren. 
Für allfällige Rückfragen steht Ihnen in Oberöster-
reich Mag. Dr. Alexander Schuster, Amt der Oö. 
Landesregierung, Abt. Naturschutz,  
Tel.: 0732/7720/11887 bzw. 0664/60072/11887 zur 
Verfügung. 

In der 22. und 23. Kalenderwoche 2017 trainieren 
die Eurofighterpiloten des Bundesheeres Abfang-
manöver im Überschallbereich. Pro Tag sind je-
weils zwei Überschallflüge zwischen 8:00 Uhr und 
16:00 Uhr vorgesehen. 
 

Geflogen wird beinahe über dem gesamten Bun-
desgebiet mit Ausnahme von Ballungsräumen so-
wie den Bundesländern Tirol und Vorarlberg. Die 
Fluggebiete werden in Zusammenarbeit mit der 
zivilen Flugsicherung festgelegt. Um den Ge-
räuschpegel möglichst gering zu halten, wird in 
großen Höhen geflogen. 
 

Zur Reduzierung der bodennahen Schallausbrei-
tung werden seitens des Bundesheeres folgende 
Maßnahmen getroffen: 

 Die Beschleunigungsphasen der Eurofighter wer-
den so kurz wie möglich gehalten. 

 Die Schallverteilung wird laufend dokumentiert, 
um eine mehrfache Beschallung gleicher Räume 
auf ein Minimum zu reduzieren. 

 Die Ballungsräume um die Landeshauptstädte 
und die Bundeshauptstadt werden für Überschall-
flüge ausgespart. Flüge im Unterschallbereich 
können über diesen Gebieten jedoch jederzeit er-
folgen. 

 Im Zeitraum zwischen 11:30 und 13:30 Uhr, sowie 
am Wochenende erfolgen keine Trainingsflüge mit 
Überschallgeschwindigkeit. 

 Die Flüge werden über 12.500 Meter Höhe absol-
viert, um einen auftretenden Überschallknall am 
Boden zu minimieren. 

  
Gerhard Simader, Vzlt 
SB Presse 
  
Militärkommando OÖ - Fliegerhorst VOGLER 
4063 HÖRSCHING 
Tel.: 050201/40 40911; Fax: 050201/40 17409; 
Mobil: 0664/622 7306 
E-Mail: milkdoooe.presse@bmlvs.gv.at 
Internet: ooe.bundesheer.at 

Behördeninformation 
Überschalltraining der österreichischen Eurofighterpiloten 

Erhebungen im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinien 

mailto:milkdoooe.presse@bmlvs.gv.at
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Atemnot, Herzinfarkt oder ein anderer Notfall, 
bei dem schnelle Hilfe gefragt ist. Navigations-
system und Ortskenntnis unserer Sanitäter 
sind zwar gut, dennoch beginnt immer wieder 
die Suche nach dem richtigen Haus, weil Haus-
nummernschilder schlecht platziert sind, oder 
gar fehlen.  
Mit Blaulicht und Folgetonhorn eilen Rettung oder 
Notarzt zu jenen Patienten, die dringend unsere 
Hilfe benötigen. Die Einsatzlenker sind bemüht, 
schnellstmöglich zum Notfallort zu gelangen. Je-
doch stellt sich das Finden des richtigen Gebäudes 
oft als Herausforderung dar - vor allem bei älteren 
Häusern oder in dicht verbauten Gebieten mit vie-
len Sackgassen ist oft nicht auf den ersten Blick zu 
erkennen, wo genau wir hin müssen. Das Problem: 
An vielen Gebäuden ist entweder gar keine Haus-
nummer angebracht, oder sie ist so montiert, dass 
sie von der Straße aus nicht einsehbar ist. 
 

Diese Problematik kann in vielen Fällen mit gerin-
gem Aufwand vermieden werden, das Rote Kreuz 
Freistadt gibt dazu Tipps, denn letztendlich profi-
tiert der Patient, der dringend auf den Ret-
tungs- oder Notarztdienst angewiesen ist: 
 

 Hausnummern sollten so angebracht sein, dass 
sie von der Straße aus zu lesen sind. Die Monta-
ge unter Vordächern könnte die Sicht verdecken. 

 Gibt es keinen optimalen Montage-Platz am 
Haus (meist in Eingangsnähe), ist die Montage 
bei der Zufahrt oder der Garage eine gute Lö-
sung. Bei weitläufigen Zufahrten (zB bei landwirt-
schaftlichen Gebäuden), eignet sich ein zusätzli-
ches Schild am Anfang der Zufahrt. 

 Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen 
(z.B. jährlich) Ihre Hausnummer – Bäume und 
Sträucher können mit der Zeit die Sicht  

   verdecken. 
 Vor allem 

bei Rohbau-
ten bzw. 
Baustellen fehlen die Hausnummern meist gänz-
lich. Gerade hier gibt es aber ein besonders ho-
hes Gefahrenpotenzial. Wir empfehlen daher das 
Aufsprühen der Hausnummer auf die Hauswand 
mittels Baumarkierspray. 

 Die standardisierten, einheitlichen Hausnummern 
(wie sie meist von der Gemeinde ausgegeben 
werden) sind besonders gut lesbar.  

 Damit die Nummer auch in der Nacht gut sichtbar 
ist, eignet sich eine permanente Beleuchtung  

   oder eine spezielle Hausnummer mit Solarbe-  
   leuchtung.                     
 Wird die Hausnummer als dekorativer Akzent 

verwendet (z.B.: Edelstahlzahlen, Mosaik, oder 
aufgemalt) gilt als Grundsatz: Je kontrastreicher 
und größer, desto besser. 

 
Weitere Tipps, um die Anfahrt für die Rettungs-
kräfte zu erleichtern: 
 Machen Sie auf sich aufmerksam. 

 Drehen Sie (bei Finsternis), wenn vorhanden, die 
Außenbeleuchtung Ihres Hauses auf. 

 Wenn die Erste-Hilfe-Maßnahmen dadurch nicht 
unterbrochen werden müssen (z.B. weil genü-
gend Personen anwesend sind), sollte eine Per-
son draußen als Einweiser warten (vor allem bei 
Mehrfamilienhäusern und Wohnblöcken, bzw. bei 
Notfällen im Außenbereich sehr sinnvoll). 

 Steht in Ihrer Zufahrt ein Fahrzeug, können Sie 
z.B. dessen Warnblinkanlage aufdrehen. 

Das Vermessungsamt Freistadt hat in der Katastralgemeinde  
41215 Pierbach die Nutzung im Kataster aktualisiert. 

Die Benützungsarten und Nutzung sind Informatio-
nen über den Naturzustand auf der Erdoberfläche 
(=Bodenbedeckung). Rechtliche Zusatzinformatio-
nen können Rechtszustände der Nutzungen be-
schreiben. 

Grundlage für die Aktualisierung des Katasters wa-
ren digitale Orthophotos, die auf  einem Bildflug aus 
dem Jahr 2014 basieren. Die im Kataster eingetra-
genen Nutzungsinformationen entsprechen daher 
dem Naturstand des Jahres 2014. 

Die rechtlichen Grundlagen finden sich im Vermes-
sungsgesetz (VermG) BGBI. Nr. 306/1968 in der 
Fassung des Bundesgesetztes BGBI. Nr. 100/2008 

und in der Verordnung des Bundesministers für 
Wirtschaft, Familie und Jugend über die Angabe 
und Definition der Benützungsarten und Nutzungen 
im Grenzkataster 

(Benützungsarten-Nutzungen-Verordnung-BANU-V) 
BGBI. Nr. 116/2010. 

Nähere Informationen erhalten die Grundeigentü-
mer im Vermessungsamt Freistadt: 07942/72562 

Kundenservice:   
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr —12:00 Uhr 

Hausnummernschilder sparen wichtige Zeit! 
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Die Sozialberatungsstelle Unterweißenbach informiert: 
Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für pflegende Angehörige 

 

Personen die unter erheblicher Beanspruchung ihrer Arbeitskraft einen nahen Angehörigen oder eine nahe 
Angehörige pflegen, können sich zu begünstigten Bedingungen in der Pensionsversicherung selbstversi-
chern. Bei Beginn der Selbstversicherung ist die Erwerbstätigkeit entsprechend zu vermindern (maximal 30 
Wochenstunden). 

Die Selbstversicherung ist auch möglich wenn vorher noch keine Pflicht-, Selbst- oder Weiterversicherung 
bestanden hat. 

Voraussetzungen: 

 Pflege eines (einer) nahen Angehörigen 
 Pflege in häuslicher Umgebung 
 Wohnsitz im Inland 
 erhebliche Belastung der Arbeitskraft durch die Pflege 
 Anspruch auf Pflegegeld der Stufe 3 
 

Rückwirkend höchstens 1 Jahr ab Antrag möglich. 
Es entstehen keine Kosten, es können kostenlos Versicherungszeiten erworben werden. 
Die Kosten werden gänzlich vom Bund übernommen. 
Weiteres gibt es noch die Möglichkeit der Weiterversicherung und Mitversicherung in der Krankenversiche-
rung. 
 
Nähere Informationen und Anträge erhalten Sie in Ihrer Sozialberatungsstelle oder unter dem folgendem 
Link der Pensionsversicherungsanstalt: http://www.pensionsversicherung.at/ 

Sozialberatungsstelle Unterweißenbach  Öffnungszeiten im Bezirksseniorenheim: 
Markt 3       
4273 Unterweißenbach    Montag und Donnerstag von 08.00 bis 12.00 Uhr 
Tel.: 07956 / 205 45 – 205    Mittwoch von 16.30 bis 18.30 
E-Mail: sbs-unterweissenbach@shvfr.at 
 
Di + Mi von 08.30 – 11.00 Uhr Sprechtage in den Gemeinden Bad Zell, Kaltenberg, Königswiesen, Lieben-
au, St. Leonhard und Weitersfelden. 

Alkoholberatung Land Oberösterreich 
Beratungseinrichtungen bieten Hilfestellung bei der Bewältigung von sozialen, psychischen, rechtlichen 
und medizinischen Problemen und unterstützen Betroffene und Angehörige auf der Suche nach neuen 
Möglichkeiten im Umgang mit Sucht. Das Ziel der Beratung ist die Lebensqualität zu verbessern, sowie 
substanzbedingte, gesundheitliche oder soziale Folgeschäden zu verhindern bzw. zu reduzieren. 

Die Beratung ist vertraulich, kostenlos und auf Wunsch anonym. 
 

Beraterin: DAS Martina Hofer; E-Mail: martina.hofer@ooe.gv.at 

4240 Freistadt, Promenade 5 
Telefon: (+43 664) 600 72-895 51 
E-Mail: alkoholberatung@ooe.gv.at 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 
08:00—12:30 Uhr 
Termine nach telefonischer Vereinbarung 

4230 Pregarten, Tragweiner Straße 29 
Telefon: (+43 664) 600 72-895 51 
E-Mail: alkoholberatung@ooe.gv.at 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 08:00-
12:30 Uhr  
Termine nach telefonischer Vereinbarung 

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/pvaportal/content?contentid=10007.707785&viewmode=content
mailto:sbs-unterweissenbach@shvfr.at
mailto:alkoholberatung@ooe.gv.at
mailto:alkoholberatung@ooe.gv.at


Seite  6 Nachrichtenblatt der Gemeinde Pierbach Seite  6                                                         Nachrichtenblatt der Gemeinde Pierbach 

Die Fragen, die an das JugendService gestellt wer-
den, sind ebenso unterschiedlich wie die Jugendli-
chen selbst. Arbeit, Bildung, Freizeit, Fragen zur 
ersten Liebe und Sexualität sind ebenso Themen 
wie Auslandsaufenthalte, Informationen zu Bundes-
heer und Zivildienst oder zum Jugendschutzgesetz.  
Diese Informationen werden in Form von persönli-
chen Gesprächen (anonym, vertraulich und kosten-
los) als auch mittels Broschüren weitergegeben.  
Auf der Jugendhomepage www.jugendservice.at 
findet man zahlreiche Informationen, sowie  Antwor-
ten auf häufig gestellte Fragen. Sehr gut angenom-
men werden Workshops in Schulen, Vereinen und 
Gemeinden, sowie die größte Ferialjobbörse in 

Oberösterreich. 
Unterstützung bei der  Lehrstellensuche von eige-
nen Coaches im Projekt "JobCoaching" runden das 
umfangreiche Angebot ab. 
Dieses umfassende Service für Jugendliche gibt es 
auch für den Bezirk Freistadt.  
 
JugendService Freistadt 
Eva-Maria Schug, BSc 
4240 Freistadt; Pfarrgasse 9 
Mo + Mi: 14.00-17.00 Uhr; und nach Vereinbarung 
Tel: 07942/72572;  
jugendservice-freistadt@ooe.gv.at  
www.jugendservice.at 

Familieninformationszentren der Kinder- u. Jugendhilfe  

JugendService - Information und Beratung für  
Jugendliche in Freistadt 

 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Fr. Mag. (FH) Renate Haas-Schwaiger,  
Tel. 07242/702-62341, Renate.Haas-Schwaiger@ooe.gv.at  

Unterweißenbach,  
BH Außenstelle, Markt 22,  
4273 Unterweißenbach  
Mo, 8. 5. 2017, 29. 5. 2017 und 
26. 5. 2017  8.00-17.00 Uhr  
 
 

Freistadt, BH, Promenade 5,        
4240 Freistadt  
Mo, 15.5.2017, 12.6.2017 und 
3.7.2017  8.00 -17.00 Uhr 
 
 

Pregarten,    
Tragweinerstraße 29,  
4230 Pregarten  
Mo, 22.5.2017  8.00-12.00 Uhr, 
19.6.2017 / 10.7.2017  
8.00-17.00 Uhr  

 

Familien- und Erziehungsberatung:  
Anonym und kostenlos; keine Anmeldung erforderlich  

Weitere Terminauskunft: 07942/702-62341  

Juristische Beratung: Anonym und kostenlos; nach Terminvereinbarung: Tel. 07242/702-62341  
 

Erweiterte Eltern- und Mutterberatung:  
 

Ergänzend zur ärztlichen Beratung und Hebammen- 
und Stillberatung wird nun auch an den drei Standor-
ten Freistadt, Unterweißenbach und Pregarten eine 
psychologische Beratung kostenlos angeboten:  
 

Unterweißenbach - Mutterberatungsräume der 
BH Freistadt  
Markt 22, 4273 Unterweißenbach 
jeden 2. u. 4. Dienstag im Monat, 14.30-16.30 Uhr 
 

Freistadt - BH Freistadt  
Promenade 5, 4240 Freistadt 
jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, 14.00-16.00 Uhr  
 

Pregarten - BH Außenstelle 
Tragweinerstraße 29, 4230 Pregarten,  
jeden 1. Dienstag u. 3. Mittwoch im Monat,  
9.00-11.00 Uhr  

Offener Elterntreff/Spielstube:  
mit Möglichkeit einer professionellen Beratung  
 

Purzelbaum Freistadt  
Schlosshof 1, 4240 Freistadt  
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat,  
Tel. 07942/74181  
 

Lichtblick Pregarten  
Tragweinerstraße 29, 4230 Pregarten  
jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat 
Tel. 07236/7470  
 

Spiegel Treffpunkt Unterweißenbach  
Almstraße 18, 4273 Unterweißenbach 
(Feuerwehrhaus)  
jeden 1. und 3. Dienstag , 8.30-10.30 Uhr  
Tel . 0650/2160525  

mailto:jugendservice-freistadt@ooe.gv.at
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Abendschulen im Agrarbildungszentrum Hagenberg 
 

Im Agrarbildungszentrum Hagenberg, das im September 2017 seinen Betrieb aufnimmt, werden neben 
der 3-jährigen Fachschule auch Bildungswege für Erwachsene mit vier Abendschulformen angeboten 
(Informationen auf der Homepage: www.abz-hagenberg.at): 
 Landwirtschaftliche Abendschule in der bewährten Form (500 UE Theorie und Praxis in einem 

ganzen Schuljahr), Abschluss mit der landwirtschaftlichen Facharbeiterprüfung. 
 Betriebsleiterinplus: entwickelt am ABZ Lambach - ein Spezialangebot:  500 UE land- und hauswirt-

schaftliche Inhalte in Theorie und Praxis, aufgeteilt auf 2 Jahre, Abschluss mit der landwirtschaftlichen 
Facharbeiterprüfung. 

 

Weiteres gibt es Zusatzmodule: 
 Abendschule „Biomassefacharbeiter/in“: für all jene, die sich im Bereich Biomasse und erneuerbare 

Energien eine Zusatzqualifikation erwerben wollen. Abschluss: Landwirtschaftliche/r Biomassefachar-
beiter/in; 250 UE (Voraussetzung: Landwirtschaftliche/r Facharbeiter/in) 

 

 Abendschule „Forstwirtschaft“: Abschluss mit der forstwirtschaftlichen Facharbeiterprüfung 
260 UE (Voraussetzung: Landwirtschaftliche/r Facharbeiter/in). 

Die wichtigsten Förderungen für Betriebe 

Bei Fragen, Unklarheiten oder sonstigen Anliegen rufen Sie bitte einfach beim  

AMS – Freistadt (07942/74331-0) an. 

Grundvoraussetzung für alle Förderungen des 
AMS:  

Kontaktaufnahmen (tel., pers., mail,..) mit dem 
AMS vor Beginn der Beschäftigung bzw. Ausbil-
dung.  

Welche Förderungen sind möglich? 

 Arbeitserprobung zur Überprüfung der fachlichen 
oder persönlichen Eignung für eine beabsichtigte 
Beschäftigung 

 Betriebliche Einstellförderungen (bei Aufnahme 
einer arbeitslosen Person und einem Dienstver-

hältnis mit mind. 50% der 
KV- Wochenarbeitszeit) 

 Lehrstellenförderung 

 Qualifizierungsförderung für Beschäftigte 

 Arbeitsplatznahe Qualifizierung („AQUA“) 
 

Alle betrieblichen Förderangebote des AMS 
(Produktblätter) finden Sie unter folgendem Link: 
www.ams.at/ooe/service-
unternehmen/foerderungen 

Donnerstag 
10. Mai  
 

18:00 Uhr Freistädter Brauhaus 
4240 Freistadt 

Tel:  
0664/5240022 

Tierpraxis Oberneukirchen 
E-Mail: atzmueller@vetpraxis.at 
Kosten: 30 € 

Donnerstag 
11. Mai  

19:00 - 22:00 Uhr  Gasthof Wolfsegger 
Pragerstraße Bun-
desstraße 12 
4209 Engerwitzdorf  

Tel.:          
07235/50550 

Kleintier-Ordination Mittertreffling  
e-mail: biberauer@kleintier-
ordination.com  
Kosten: 30 € 

Freitag 
12. Mai  

08:30 - 11:30 Uhr Zoo Linz  
Windflachweg 1 
4040 Linz 

Tel.:  
0650/9006800 

TOGETHER Hundetraining 
together@hundetraining.cc 
Kosten: 30 € 

Mittwoch 
31. Mai 

19:00 Uhr Vereinshaus Hunde-
schule Perg 

Tel.: 
0650/4150344 

ÖGV Hundeschule Perg,         
Deiming 16,  
4342 Baumgartenberg          
www.hundeschuleperg.at 
Kosten: 20 €   
 

Hunde-Sachkundekurs Termine im Mai 2017 

http://www.ams.at/ooe/service-unternehmen/foerderungen%0d
http://www.ams.at/ooe/service-unternehmen/foerderungen%0d
mailto:atzmueller@vetpraxis.at
mailto:biberauer@kleintier-ordination.com
mailto:biberauer@kleintier-ordination.com
mailto:together@hundetraining.cc
http://www.hundeschuleperg.at/
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Freundliche Grüße 
Gemeindeamt Pierbach 

 
 
 
 

Bürgermeister 
(Richard Freinschlag) 
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